
 B 11744 

 
 

 

 

Nr. 19/20 Tirschenreuth, den 13.05.2024 80. Jahrgang 

 

 

  Amtsblatt 
des Landkreises tirschenreuth 

 

 mit Veröffentlichungen von Behörden, 
 Gerichten und Gemeinden des Landkreises 

Inhaltsverzeichnis Seite 
 
Sparkasse Oberpfalz Nord 
Auszug aus dem Aufgebotsverfahren - Sparkassenbuch Nr. 3641470301  ___________________  95 
 
Haushaltssatzung des Landkreises Tirschenreuth für das Haushaltsjahr 2024  _______________  95 
 
 
 ____________________________________________________________________________________   
 
 
Auszug aus dem Aufgebotsverfahren 
 
Der Vorstand der Sparkasse Oberpfalz Nord hat mit Beschluss vom 03.05.2024 das als verloren gemel-
dete 
 
Sparkassenbuch Nr. 3641470301 aufgeboten. 
 
Der derzeitige Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert seine Rechte unter Vorlage der Urkunde 
bis spätestens 10.08.2024 nachzuweisen, ansonsten wird die Urkunde für kraftlos erklärt. 
 
Weiden, 03.05.2024 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 

I. 
Haushaltssatzung 

des Landkreises Tirschenreuth 
 

für das Haushaltsjahr 2024 
 
Auf Grund des Art. 57 ff. der Landkreisordnung erlässt der Landkreis Tirschenreuth folgende Haushalts-
satzung: 
 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt er schließt 
 
im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit   122.595.000 EUR 
 
und im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit 42.994.310 EUR 
ab. 
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§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 
18.150.000 EUR festgesetzt. 
 
Für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaft/Reststoffdeponie des Landkreises Tirschenreuth 
sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen. 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 3.554.000 EUR fest-
gesetzt. 
 
Für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaft/Reststoffdeponie des Landkreises Tirschenreuth 
werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt. 
 

§ 4 
 

(1) Gemäß Art. 19 ff des Finanzausgleichsgesetzes wird der durch die sonstigen Einnahmen nicht 
gedeckte Bedarf (Umlagesoll) auf 88.973.600 EUR festgesetzt und als Kreisumlage auf die kreis-
angehörigen Gemeinden umgelegt. 

 
(2) Die Kreisumlage wird in Hundertsätzen aus den nachstehenden Steuerkraftzahlen und Schlüssel-

zuweisungen bemessen. 
 

a) vom Statistischen Landesamt festgelegte Steuerkraftzahlen: 
 

Grundsteuer A 880.877 EUR 

Grundsteuer B 7.081.592 EUR 

Gewerbesteuer 145.072.277 EUR 

Gemeindeanteil an der Einkommens-
teuer 

34.358.148 EUR 

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 5.106.767 EUR 

Summe der Steuerzahlen 192.499.661 EUR 

  
b) 80 v. H. der Schlüsselzuweisungen, auf die die kreisangehörigen Gemeinden im Jahr 2023 

Anspruch hatten               14.415.785 EUR 
 
Summe der Umlagegrundlagen           206.915.446 EUR 
 

(3) Der Hebesatz für die Kreisumlage des Jahres 2024 wird einheitlich auf 43,0 v. H. festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Steuern, die der Landkreis auf gemeindefreie Grundstücke 
erhebt, werden wie folgt festgesetzt: 
 

(1) Grundsteuer  
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) 350 v. H.  
b) für die Grundstücke (B)     350 v. H.  

 
(2) Gewerbesteuer       350 v. H.  

 
§ 6 

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan 
wird auf 10.000.000 EUR festgesetzt. 
 
Für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaft/Reststoffdeponie des Landkreises Tirschenreuth 
werden Kassenkredite nicht beansprucht. 
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§ 7 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2024 in Kraft. 
 

II. 
 
Die Regierung der Oberpfalz hat als Rechtsaufsichtsbehörde nach Art. 61 Abs. 4 LKrO, Art. 65 Abs. 2 LKrO 
i.V.m. Art. 96 Satz 1 LKrO und Art. 103 Abs. 1 LKrO die rechtsaufsichtliche Genehmigung mit Schreiben 
vom 26.04.2024 Az. ROP-SG12-1512.1-7-11-16 erteilt.  
 

III. 
 
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2024 liegen bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung 
einer Haushaltssatzung im Landratsamt, Zimmer-Nr. 104, während der Dienststunden öffentlich zur Ein-
sichtnahme auf.  
 
 
Tirschenreuth, den 08.05.2024 
Landkreis Tirschenreuth 
 
 
gez. 
 
Dr. Alfred Scheidler 
stellv. Landrat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 Der Landrat in Tirschenreuth 
 gez. Grillmeier 
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